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Bereitschaftsdienst 
  



Bereitschaftsdienst 

 

Zweck 

Diese Verordnung regelt die Entschädigungen, die der KESD Bezirk Muri seinen Mitarbeitenden für 
die Leistung von Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst, für den Bereitschaftsdienst zusätzlich zum 
Lohn ausbezahlt. 
 
Es wird an folgenden Daten Bereitschaft geleistet: 

 Auffahrt 

 Ostern 

 Weihnachts- Neujahrferien 

 Verlängerte Wochenende wenn der Dienst geschlossen hat 
 

Finanzielle Entschädigung 

Die Entschädigung wird pauschal mit CHF 120.- pro Tag vergütet. 
 

Zeitliche Entschädigung 

Wird ein Einsatz nötig, so ist die geleistete Arbeitszeit mit 150% gerechnet. Abgerechnet wird im 
Halbstundentakt. Die Reaktionszeit und Einsatzbereitschaft muss jederzeit der Situation angepasst 
sein. 
 
 

Dober Claudia 
Präsidium, Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Bezirk Muri 
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Ronen Brunner 
Stellenleiter, Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Bezirk Muri 
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